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Änderung der Lehreranstellungsverordnung 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, die Lehreranstellungsverordnung (LAV) wie folgt zu ändern: 
Art. 43 Abs. 5 (neu): 
Ausgefallene Lektionen werden nicht in der individuellen Pensenbuchhaltung verrechnet, wenn die 
betroffene Lehrkraft nicht dafür verantwortlich ist. 
Art. 43 Abs. 6 (bisheriger Abs. 5): 
Bei Beendigung der Anstellung wird der aktuelle Saldo, maximal aber minus 8 bis plus 50 Beschäf-
tigungsgradprozente [Fassung vom 26. 2. 2014], mit dem letzten Gehalt verrechnet. Diese Verrech-
nung erfolgt auf der Basis der aktuellen Gehaltseinstufung. (Rest streichen, da bereits im neuen 
Absatz 5). 
Begründung: 
Der Kanton steuert heute die Schulen der Sekundarstufe II über Leistungsvereinbarungen bzw. 
Leistungsverträge und Globalbudgets. Die Rektorinnen und Rektoren sorgen in diesem Rahmen mit 
den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen für eine optimale Organisation von Schule und 
Personalführung.  
Die individuelle Pensenbuchhaltung ist ein sehr nützliches Instrument für die Personalverwaltung in 
diesen Einrichtungen. Die internen Weisungen zur Anwendung dieses Instruments unterscheiden 
sich aber an den Schulen der Sekundarstufe II. Auch wenn viele Rektorinnen und Rektoren dieses 
Instrument mit gesundem Menschenverstand nutzen, gibt es doch auch Einrichtungen, in denen die 
Lehrkräfte alle Lektionen eintragen müssen, die sie nicht halten konnten, und zwar auch dann, 
wenn sie für die ausgefallenen Lektionen nichts können (z. B. wenn die Schüler mit einem anderen 
Lehrer auf einem Ausflug sind). Diese Praxis ist nicht korrekt. Wenn eine Lehrkraft ihre Lektionen 
nicht erteilen kann, liegt die Verantwortung bei der Schulleitung. Es ist an ihr, für die betroffene 
Lehrkraft eine andere Aufgabe vorzusehen, um die ausgefallene Lektion zu ersetzen. Die Lehrkraft 
selbst kann dafür nicht verantwortlich gemacht werden. 
Diese Änderung stellt die Autonomie der Einrichtungen keineswegs in Frage. Es geht allein darum, 
eine Ungleichbehandlung zu korrigieren. Mit der vorliegenden Verordnungsänderung gelten bei 
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ausgefallenen Lektionen, die nicht der Lehrkraft anzulasten sind, für alle Lehrkräfte der Sekundar-
stufe II dieselben Vorschriften. 
Begründung der Dringlichkeit: Diese Ungleichbehandlung sollte per Schulbeginn im August 2015 
korrigiert sein. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Bei der vorliegenden Motion handelt es sich um eine Motion im abschliessenden Zuständigkeitsbe-
reich des Regierungsrates (Richtlinienmotion). Der Regierungsrat hat bei Richtlinienmotionen einen 
relativ grossen Spielraum hinsichtlich des Grades der Zielerreichung, der einzusetzenden Mittel und 
der weiteren Modalitäten bei der Erfüllung des Auftrages, und die Entscheidverantwortung bleibt 
beim Regierungsrat. 
Der Motionär fordert vom Regierungsrat eine Änderung von Artikel 43 der Verordnung vom 
28. März 2007 über die Anstellung der Lehrkräfte (LAV). Die Änderung betrifft die individuelle Pen-
senbuchhaltung (IPB). Lektionen, welche ausfallen und für deren Ausfall die betroffene Lehrkraft 
nicht verantwortlich ist, sollen künftig nicht mehr der IPB belastet werden.  
Bevor der Regierungsrat zum konkreten Anliegen Stellung bezieht, wird die Thematik der IPB ge-
mäss der heutigen Rechtsgrundlagen näher beschrieben (vgl. Art. 43 LAV). Diese Regelungen gel-
ten sowohl für die Volksschule als auch für die Sekundarstufe II:  
– Grundsätzlich erfüllen Lehrpersonen ihre Arbeit in demjenigen Umfang, der dem entlöhnten Be-

schäftigungsgrad entspricht. Ausschlaggebend ist dabei die dem Beschäftigungsgrad entspre-
chende Jahresarbeitszeit. 

– Schulleiterinnen und Schulleiter haben jedoch die Möglichkeit, für die Lehrkräfte eine Abwei-
chung zwischen gearbeitetem und entlöhntem Beschäftigungsgrad zu bewilligen. Das bedeutet: 
Eine Lehrkraft unterrichtet mehr oder weniger, als gemäss entlöhntem Beschäftigungsgrad vor-
gesehen ist. Dies kann längere Abweichungen betreffen (während beispielsweise einem oder 
zwei Semestern).  

– Möglich sind auch kurzfristige Abweichungen, die aufgrund zusätzlich erteilter bzw. ausfallender 
Einzellektionen entstehen. Solche Einzellektionen sind nach Möglichkeit im gleichen Semester 
zu kompensieren: entweder im Rahmen der Erfüllung des Berufsauftrags oder durch Mehr- oder 
Minderlektionen. Ist diese Kompensation nicht möglich, können die bewilligten Abweichungen – 
unabhängig von der Frage, wer für die Mehr- oder Minderlektion verantwortlich ist – in der IPB 
ausgewiesen werden. Ausfallende Lektionen werden dabei als Negativbuchung und zusätzlich 
gehaltene Lektionen als Positivbuchung festgehalten.  

– Am Ende eines Schuljahres darf in der IPB ein Saldo von maximal minus 8 bis plus 50 Beschäf-
tigungsgradprozente auf das nächste Schuljahr übertragen werden.  

– Bei Beendigung einer Anstellung wird der aktuelle Saldo der IPB mit dem letzten Gehalt verrech-
net. Liegt ein negativer Saldo vor, wird dieser nicht mit dem letzten Gehalt verrechnet, wenn er 
nicht durch die Lehrkraft verursacht worden ist.  

Der Motionär fordert nun, dass ausgefallene Einzellektionen grundsätzlich nicht mehr als Negativ-
buchung in der IPB aufgeführt werden, wenn eine Lehrkraft dafür nicht verantwortlich ist. In seiner 
Begründung bezieht er sich nur auf die Lehrkräfte der Sekundarstufe II. Sein Anliegen begründet er 
damit, dass es in der Verantwortung einer Schulleitung der Sekundarstufe II liege, ob eine Lehrkraft 
ihr Pensum erteilen könne oder nicht. Die Schulleitung sei dafür verantwortlich, für eine von einem 
Ausfall von Einzellektionen betroffene Lehrkraft eine Ersatzaufgabe vorzusehen.  
Diese Änderung lehnt der Regierungsrat aus folgenden Gründen ab: 
– Eine solche neue Lösung wäre nicht sachgerecht. Die geltende Regelung, gemäss welcher ein 

negativer IPB-Saldo beim Austritt aus dem Schuldienst nicht mit dem letzten Gehalt verrechnet 
wird, wenn er nicht durch eine Lehrkraft verursacht worden ist, schützt die Lehrkräfte genügend. 
Sie werden nicht zusätzlich belastet.  

– Die Verpflichtung, allfällige Ersatzarbeiten wenn möglich ohne Zeitverzug anzubieten, würde eine 
Schulleitung dazu zwingen, Ersatzarbeiten teilweise dann in Auftrag zu geben, wenn sie von der 
Sache her noch nicht angezeigt sind. 

Schulleitungen können im Rahmen ihrer Führungsaufgabe jederzeit den Abbau von IPB-Guthaben 
anordnen. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass dies in sorgfältigem Mass erfolgt. Er erachtet die 
Systeme, welche in den Schulen der Sekundarstufe II heute für den Umgang mit ausfallenden Lek-
tionen (Negativbuchung), die nicht durch die Lehrkräfte verantwortet werden, angewandt werden, 
als sinnvoll. Sie sind gleichwertig und führen nicht zu einer Ungleichbehandlung der Lehrpersonen. 
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Auch beim Kantonspersonal sind Schwankungen der Arbeitsbelastung während des Jahres mög-
lich. Es können sich beim Arbeitszeitsaldo «unverschuldete» Schwankungen ergeben, die später im 
Rahmen der Jahresarbeitszeit wieder zu kompensieren sind oder allenfalls auf das Folgejahr über-
tragen werden. Diese Handhabung der Jahresarbeitszeit ist ein wichtiges Instrument, um die Res-
sourcen optimal zu nutzen und Tätigkeiten dann auszuüben, wenn dies sinnvoll ist. Dies gilt nicht 
nur für das übrige Personal, sondern teilweise auch für die Lehrpersonen. 
Vor diesem Hintergrund spricht sich der Regierungsrat für die Ablehnung der Motion aus. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Ablehnung 
 
Präsident. Jetzt gibt es nur noch ein offenes Geschäft der Erziehungsdirektion. Dieses wurde zu-
rückgezogen, aber Motionär will sich noch dazu äussern. 
 
Peter Gasser, Bévilard (PSA). Permettez-moi de vous donner quelques explications concernant le 
retrait de mon intervention. Ma demande reste parfaitement légitime, puisque je relevais une inéga-
lité de traitement dont un certain nombre de mes collègues souffrent. Toutefois, il m'est apparu que 
le libellé de ma question n'était pas exempt de tout reproche. Ainsi que je le précisais, je conteste 
l'utilisation qui est faite par certaines entités du secondaire II du relevé individuel des heures. Mais, 
il est vrai que l'ordonnance porte sur l'ensemble du corps enseignant, école obligatoire comprise. Je 
suis convaincu que le RIH est un outil utile et efficace. Il faut absolument le conserver. Par contre, il 
n'est pas acceptable qu'une direction d'école, qui est responsable de la planification et de l'enga-
gement de ses collaborateurs, utilise ses enseignants comme s'ils étaient engagés sur appel. Il est, 
à mon sens, inconcevable que vous engagiez un collaborateur à un certain pourcentage, mais qu'il 
doive de son propre chef trouver les compensations nécessaires pour les leçons qu'il aura perdues 
en raison de l'absence de ses élèves. Je prendrai langue avec le responsable de la formation du 
secondaire II, M. Theo Nink, pour thématiser cette problématique, et essayer de lui apporter une 
solution à l'interne, en collaboration avec les principaux acteurs concernés, dans le cadre des «Bil-
dungspolitische Gespräche». 
 
Präsident. Es ist sicher gut, das Gespräch zu suchen. Wir sind damit am Ende der Geschäfte der 
Erziehungsdirektion angelangt. Ich danke dem Herrn Regierungsrat und seinen Mitarbeitenden für 
die Anwesenheit und wünsche ihnen einen guten Tag. Gleichzeitig begrüsse ich den Gesundheits-
direktor und danke ihm für die Geduld.  
 
  

 

 

 

 


